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Vorlage Nr. 14/3628

öffentlich

Datum: 27.08.2019

Dienststelle: Fachbereich 43

Bearbeitung: Herr Schönberger

Landesjugendhilfeausschuss 19.09.2019 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII

Beschlussvorschlag:

Nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit § 25 AG-KJHG NRW wird gemäß Vorlage Nr. 
14/3628 die „low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH“ der 
evangelischen Gemeinde Düren, Paradiesbenden 16 in 52349 Düren als Träger der freien 
Jugendhilfe anerkannt. 

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung 

B a h r - H e d e m a n n
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Zusammenfassung: 

 

Die „low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH“ der 

evangelischen Gemeinde Düren, Paradiesbenden 16 in 52349 Düren, beantragte mit 

Schreiben vom 12.08.2019 die überörtliche Anerkennung als Träger der freien 

Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII durch den Landschaftsverband Rheinland. 

Alleingesellschafter der Gesellschaft ist die „low-tec gemeinnützige Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsgesellschaft mbH“ der evangelischen Gemeinde Düren. 

 

Die Gesellschaft hat sich neben anderen Betätigungsfeldern auch auf Leistungen der 

Jugendhilfe im Rahmen des § 2 SGB VIII spezialisiert und betreibt Standorte in den 

Städten Aachen, Düren, Eschweiler sowie Stolberg und im Kreis Düren. 

 

Gemäß § 75 SGB VIII ist für eine Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe durch 

das Landesjugendamt als Voraussetzung erforderlich, dass der Träger: 

1. eine juristische Person oder Personenvereinigung ist, 

2. die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig ist, also die Entwicklung und Erziehung 

junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit fördert, 

3. gemeinnützige Ziele verfolgt 

4. sowie aufgrund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten lässt, 

dass er einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der 

Jugendhilfe zu leisten imstande ist und 

5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet. 

 

Da das Bestehen dieser Anerkennungsvoraussetzungen rückwirkend mindestens bis zum 

Jahr 2016 nachgewiesen worden ist, hat die Antragstellerin einen Anspruch auf 

Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII.  
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3628: 

 

Die „low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH“ der 

evangelischen Gemeinde Düren, Paradiesbenden 16 in 52349 Düren, beantragte mit 

Schreiben vom 12.08.2019 die überörtliche Anerkennung als Träger der freien 

Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII durch den Landschaftsverband Rheinland. 

Alleingesellschafter der Gesellschaft ist die „low-tec gemeinnützige Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsgesellschaft mbH“ der evangelischen Gemeinde Düren. 

 

Die Gesellschaft hat sich neben anderen Betätigungsfeldern auch auf Leistungen der 

Jugendhilfe im Rahmen des § 2 SGB VIII spezialisiert. 

 

Die Antragstellerin betreibt Standorte in den Städten Aachen, Düren, Eschweiler sowie 

Stolberg und im Kreis Düren. 

 

Die Antragstellerin beschäftigt 249 Mitarbeitende, davon 75 Auszubildende in der 

überbetrieblichen Ausbildung. 

 

 

I. 

Für die Anerkennung ist gemäß §§ 75 III SGB VIII, 25 I Nr. 2 AG-KJHG-NRW „das 

Landesjugendamt nach Beschlussfassung des Landesjugendhilfeausschusses zuständig, 

wenn der Träger der freien Jugendhilfe seinen Sitz im Bezirk des Landesjugendamtes hat 

und vorwiegend dort in mehreren Jugendamtsbezirken tätig ist. Gehören diese zu 

demselben Kreis, ist anstelle des Landesjugendamtes das Jugendamt dieses Kreises 

zuständig.“ 

Aufgrund der räumlichen Verteilung der Standorte und der Arbeitsschwerpunkte auf 

mehrere Gebietskörperschaften des LVR ist der regionale Bezug zum Verbandsgebiet des 

LVR gegeben. 

 

 

II. 

Gemäß § 75 SGB VIII ist für eine Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe durch 

das Landesjugendamt als Voraussetzung erforderlich, dass der Träger: 

1. eine juristische Person oder Personenvereinigung ist, 

2. die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig ist, also die Entwicklung und Erziehung 

junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit fördert, 

3. gemeinnützige Ziele verfolgt 

4. sowie aufgrund der 

a. fachlichen und 

b. personellen 

Voraussetzungen erwarten lässt, dass er einen nicht unwesentlichen Beitrag zur 

Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten imstande ist und 

5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet. 

 

 

Zu 1. 

Als Gesellschaft mbH ist die Antragstellerin eine juristische Person. 
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Zu 2. 

Gemäß Lit. C des Gesellschaftsvertrages wird der Gesellschaftszweck u.a. wie folgt 

beschrieben: 

„1. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendhilfe, der Erziehung und 

Berufsbildung. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere, indem  

... 

b) junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert 

werden, um beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

c) die in Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen eingebundenen 

Eltern und Erziehungsberechtigten unterstützt und beraten werden, um 

ihren Lebensalltag und ihre Erziehungspflichten bewältigen zu können, 

... 

2. Die Gesellschaft nimmt somit Aufgaben nach § 1 SGB VIII wahr [<gemeint ist 

wohl § 2 SGB VIII <Anmerkung des Vorlagenerfassers>] und strebt die Anerkennung 

als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII an. 

...“ 

An einer Tätigkeit im Bereich der Jugendhilfe besteht insoweit kein Zweifel. 

 

Zu 3. 

Durch Bescheinigung des Finanzamtes Düren vom 10.08.2015 wurden die 

satzungsgemäßen Voraussetzungen gemäß §§ 51, 59, 60 und 61 der Abgabenordnung 

(Gemeinnützigkeit) bestätigt. 

Die Gemeinnützigkeit ist somit zu unterstellen. 

 

Zu 4. 

Aufgrund der dargelegten Finanz-, Personal- und Raumsituation bestehen keine Zweifel 

an den fachlichen und personellen Voraussetzungen, die einen nicht unwesentlichen 

Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe erwarten lassen. 

 

Zu 5. 

Zweifel an einer grundgesetzkonformen Arbeit bestehen nicht. 

 

 

III. 

Sind die unter II. aufgeführten Voraussetzungen seit mindestens drei Jahren erfüllt, so 

hat der beantragende Jugendhilfeträger einen Anspruch auf eine Anerkennung als freier 

Träger. 

Sind diese Voraussetzungen zwar erfüllt, die Dauer von drei Jahren allerdings noch nicht 

erreicht, so hat der Träger einen Anspruch gegen das Landesjugendamt, nach 

pflichtgemäßem Ermessen über eine Anerkennung zu entscheiden. 

Da das Bestehen der Anerkennungsvoraussetzungen mindestens bis zum Jahr 2016 

nachgewiesen wurde, hat die Antragstellerin einen Anspruch auf Anerkennung als freier 

Träger der Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII. 

 

In Vertretung  

 

B a h r - H e d e m a n n 
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Gesellschaftsvertrag  er low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförde¬
rungsgesellschaft Düren mbH

Präambel

1. Die „low-tec gemeinnützige Aibeitsmarktförderungsgeseilschaft Düren mbH  für beruf¬
liche Integration, Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung (klarstellend wird ver¬
merkt,  ass der letzte Zusatz nicht Bestandteil der Firma ist) soll nach dem  illen i res
Gesellschafters einen aus dem kirchlich-diakonischen Selbstverständnis begründeten
Beitrag zur Beschäftigung und Qualifizierung am Arbeitsmarkt benachteiligter Men¬
schen leisten und dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen
und ihre Familien sowie eine kinder- un  familienfreundlic e Umwelt zu er alten oder
zu schaffen.

2. Zur Erreichung des Gesellschafterzwecks kooperiert die Gesellschaft eng mit allen lo¬
kalen und regionalen Akteuren. Ziele sind, die in Beschäftigungs- und Qualifizierungs¬
maßnah en eingebundenen Menschen zu qualifizieren, sozialpädagogisch zu beglei¬
ten und in den allgemeinen Arbeitsmarkt einzuglie ern bzw. im Arb itsmarkt zu stabili¬
sieren. Darüber hinaus sollen zum Zwecke der Prävention lokal abgestimmte Projekte
entwickelt werden, die die Lebensbedingungen junger Menschen und Familien  erbes¬
sern.

A
Firma, S te

1. Die Firma der Gesellschaft lautet „low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsge¬
sellschaft Düren mbH .

2. Sitz der Gesellschaft ist Düren.

B
Gegenstan  und Ausrichtung der Gesellschaft

1. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beschäftigung und Qualifizierung am Arbeitsmar t
benachteiligter Menschen. Ihre Einglie erungschancen in den allgemeinen Arbeits¬
mar t sollen gefördert und  erbessert werden. Regelmäßig wird sozialpädagogische
Unterstützung und Begleitung gewährt. Darüber hina s werden Projekte initiiert, die
dazu beitragen positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Die
Gesellschaft strebt die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe an.



2 Dadurch  ird die Gesellschaft in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe im
Sinne der Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung  er Evangelischen Kirche tätig.

C
Ziele und Prinzipien

1. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendhilfe, die Förderu g der Erziehung
und Berufsbildung. Der Sa zungszweck  ird verwirklicht insbesondere, indem

a. am Arbeits arkt benachteiligte und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen für
den Arbeits arkt qualifiziert und beschäftigt werden;

b. junge Menschen in i rer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert wer¬
den, u  beizu ragen Benachteiligung zu  ermeiden oder abzubauen;

c. die in Beschäftigungs- und Qualifizierungs aßnah en eingebundenen Eltern
und Erziehungsberechtigten unterstützt und beraten werden, um ihren Lebens¬
alltag und ihre Erziehungspflichten bewältigen zu können;

d. mittel- oder langfris ig unter Berücksichtigung des angesprochenen Personen¬
kreises regional  onkurrenzfähig durchzuführende Projekte initiiert und entwi¬
ckelt werden, durch die Menschen, die sozial benachteiligt sind und auf dem
Arbeitsmarkt keine Chance mehr haben, in eine dauerhafte sozial ersiche¬
rungspflichtige Beschäftigung zu kommen;

e.  itweltschonende und ressourcenerhaltende Arbeits ethoden angewendet
und vermittelt werden;

f. geeignete Maßnahmen zur Einleitung und Begleitung  on Veränderungspro¬
zessen geplant, organisiert und angeboten werden zur Förderung der Perso¬
nalentwicklungsziele und zur Abdeckung der Aus- und Weiterbildungsanforde¬
rungen in der Region tätiger Unternehmen;

g. sich die Gesellschaft insgesamt zum lokal und regional nachhaltigen Wirtschaf¬
ten verpflichtet und in Zusammenarbeit mit Kommunen und anderen Trägern
dazu beiträgt, die  ebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
sowie eine kinder- und familienfreundliche U welt zu erhalten oder zu schaf¬

fen.

2. Die Gesellschaft nimmt somit Aufgaben nach § 1 SGB VIII wahr und strebt die Aner¬
kennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII an.

3. Die Gesellschaft ist berechtigt Geschäfte bzw. Maßnahmen durchzuführen, die dem
Gesellschaftszwec  unmittelbar oder mittelbar dienen oder diesen ergänzen.

4. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge einnützige und /oder mild¬
tätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke  der Abgabenord¬

nung.

5. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie  erfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftlic e
Zwecke.

?
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6. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Dem Gesellschafter dürefen keine Gewinnanteile un  a ch keine sonstigen Zuwen¬
dungen aus Mitteln der Gesellschaft zufließen.
Er erhält bei seinem Ausscheiden oder bei Auflösung der Körperschaft o er bei Weg¬
fall steuerbegünstigter Zwec e nicht mehr als seine eingezahlten Kapitalanteile und
den gemeinen Wert seiner geleisteten Sacheinlagen zurück.

7. Es darf keine Person durch un erhältnismäßig hohe Vergütungen oder durch Ausga¬
ben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, begünstigt  erden.

8. Bei Auflösung der  örperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
ermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kap talanteile der Gesellsc af¬

ter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen
übersteigen, an die „lo -tec gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsge¬
sellschaft mbH  der E angelischen Gemeinde zu Düren, die es unmittelbar und aus¬
schließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu  erwenden hat.

9. Die Gesellschaft ist Mitglied des als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege aner¬
kannten Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im R einland und damit zu¬
gleich dem E angelischen Werk für Diakonie und Entwicklung angeschlossen.

D
Stamm a ital, Stammeinlage

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 (in Worten: fünfundzwan¬
zigtausend Euro).

2. Auf das Sta mkapital übernimmt der Gesellschafter „low-tec gemeinnützige Beschäf-
tigungs- und Quaiifizierungsgesellsc aft mbH  der Evangelischen Gemeinde zu Düren
einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 25.000,00 € (Geschäftsanteil Nr. 1).

3. Das Stammkapital ist in voller Höhe dadurch zu erbringen, dass  er Gesellschafter,
„low-tec gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH  der
Evangelischen Gemeinde zu Düren aus seinem Ver ögen seine sämtlichen Einrich¬
tungen und Dienste betreffend die Beschäftigung und Qualifizierung am Arbeitsmarkt
benachteiligter Menschen jeweils als Gesamtheit mit allen Rechten und Pflichten zur
Neugründung der Gesellschaft überträgt (§ 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG). Soweit der Wert
des zu übertragenden Vermögens zu Buchwerten den Nennbetrag des Stammkapitals
übersteigt, wird dieser Betrag in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingestellt.

4. Geschäftsanteile oder Teile da on dürfen nur an Körperschaften abgetreten werden,
die gemeinnützig und einer Kirche zuzuordnen sind, welc e in der Arbeitsgemeinsc aft
christlicher Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland mitarbeiten.
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E
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

1. Die Gesellschaft beginnt mit Eintragung ins Handelsregister.

2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr als Rumpfgeschäfts¬
jahr beginnt  it der Eintragung ins Handelsre ister und endet am 31.12. desselben
Jahres.

F
Gesellschaftsorgane

1. Organe der Gesellschaft sind

a. die Geschäftsführung

b. die Gesellschafterversammlung.

2. Mitglieder der Organe der Gesellschaft sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in lei¬
tender Stellung müssen in der Regel einem evangelischen, die übrigen Mitarbeiterin¬
nen und  itarbeiter sollen einem christlichen Bekenntnis angehören. Das gilt nicht für
Beschäftigte im Sinne von Abschnitt B Nr. 1.

G
Geschäftsführung, Vertretung

1. Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer oder mehrere
Geschäftsführerinnen bzw. -führer. Sofern nur eine Person die Geschäftsführung bil¬
det, wird die Gesellschaft durch sie allein  ertreten. Ansonsten wird die Gesellschaft
durch z ei Personen der Geschäftsführung gemeinschaftlich  ertreten, sofe   nicht
durch Beschluss der Gesellschafter ersammlung einer Person oder me reren Perso¬
nen der Geschäftsführung Alleinvertretungsberechtigung ein eräumt wird.

2. Wird die Geschäftsführung durch me rere Personen gebildet, beschließen sie unterei¬
nander mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge¬
le nt. Die Antragsteilerin o er der Antragsteller kann in einem solchen Fall die Gesell¬
schafterversammlung anrufen. Die Geschäftsführung darf keine Geschäfte im Namen
oder zu Lasten des Gesellsc afters führen.

3. Der/Die Geschäftsführer(in/nen) kann/können durch Besc luss der Gesellschafterver¬
sammlung generell o er für den Einzelfall von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit werden.
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4. Die Gesellsc afterversammlung ist zuständig für die Bestellung und die Abberufung
der Mitglieder der Geschäftsführung.

5. Alle Rechte und Pflichten der Geschäftsführung ergeben sich aus dem Gesetz, diesem
Gesellschaftsvertrag und den Bestimmungen einer (etwaigen) Geschäftsordnung.

H
Gesellschafterversammlung

1. Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

2. Der Gesellschafter „low-tec gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesell¬
sc aft mbH  der Evangelischen Gemeinde zu Düren wir  in der Gesellschafterver¬
sammlung durch seinen gesetzlichen Vertreter vertreten.

3. Gesellschafterversa mlungen finden bei Bedarf, mindestens aber einmal jährlich statt.

4. Außerordentliche Gesellschaftersammlungen sind einzuberufen, wenn es im Interesse
der Gesellschaft erforderlich erscheint oder ein  itglied der Gesellschafterversamm¬
lung es im Gesellschaftsinteresse  erlangt.

5. Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte für den Zeitrau  bis zur über¬
nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung einen Vorsitzenden und einen stell¬
vertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende leitet die Gesellschafterversammlung.

6. Ort der Gesellschafterversammlungen ist Düren.

7. An der Gesellschafterversa mlung ni mt die Geschäftsführung teil, Soweit ihre Mit¬
glieder nic t zugleich als Vertreter des Gesellschafters handeln, haben sie kein Stimm¬
recht und können im Einzelfall durch Beschluss der Gesellschafterversa  lung von
der Teilnahme ausgeschlossen werden.

8. Außerdem können sachkundige Personen zu einzelnen Pun ten der Tagesordnung
beratend hinzugezogen werden.

9. Gesellschafterversammlungen werden  on der Geschäftsführung mit einer Frist  on
einer Woche per Brief o er per E-Mail / Telefax unter Mitteilung von Ort, Tag, Zeit und
Tagesordnung einberufen. Für die Berechnung der Frist ist der Tag der Absendung
ma geblich. Die Frist beginnt bei der Zustellung per Brief am zweiten Tag nach Aufga¬
be zur Post und bei der Zustellung per E-Mail / Telefax mit dem auf die Absendung des
Einberufungsschreibens folgenden Tages, wobei das Datum der E-Mail / Telefax gilt.
Bei der Berechnung der Frist ist der Tag der Gesellschafterversammlung nicht mitzu¬
zählen. Bei der Berechnung der Frist ist der Tag der Gesellschafter ersammlung nicht
mitzuzählen.

10. Lehnt die Geschäftsführung den begründeten Antrag des Gesellschafters auf Einberu¬
fung einer Gesellschafterversammlung ab oder hat sie binnen zwei Wochen nach Ein¬
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gang des Antrags die Gesellschafterversammlung nicht einberufen, Ist der Gesell¬
schafter selbst zur Einberufung der Gesellschafterversammlung berechtigt.

11. Der Gesellschafter kann auch unter Verzicht auf Form un  Frist eine Gesellschafter¬
ersammlung abhalten, wenn weder eine gesetzliche noch eine Bestimmung des Ge¬

sellschafts ertrages entgegensteht. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 Ist eine
schriftliche, fernmündliche oder eine andere Abstimmung in vergleichbarer Form auch
mittels elektronischer Medien zulässig.

Gesellschaf erbeschlüsse

1. Abgestimmt wird nach Geschäftsanteilen. Je € 1,00 eines Geschäftsanteils ge ährt ei¬
ne Stimme. Die auf den Gesellschafter entfallenden Stimmen können wegen des Ver¬
bots der Stimmrechtsspaltung nur einheitlich abgegeben  erden. Die Gesellschafter¬
versammlung ist beschlussfähig, wenn der Gesellschafter ordnungsgemäß im Sinne
von H 2. vertreten ist.

2. Beschlüsse der Gesellschafterversa mlung werden mit einfac er Mehr eit der abge¬
gebenen Ja-Stimmen gefasst, soweit nicht gesetzlich oder in diesem Gesellschaftsver¬
trag etwas anderes bestimmt ist.

3. Gesellschafterbeschlüsse sind in allen Angelegenheiten der Gesellschaft zulässig, so¬
weit nicht gesetzlich oder im Rahmen dieses Gesellschaftervertrages etwas anderes
geregelt ist.
Insbesondere beschließt die Gesellschafterversammlung über

a. die Feststellung des Jahresabschlusses;

b. die Verwendung  on Reingewinnen o er die Abdeckung von Verlusten;

c. die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung;

d. die Geschäftsordnung der Geschäftsführung;

e. die Entlastung der Geschäftsführung.

4. Die nachfolgend aufgeführten Geschäfte bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter¬
ersammlung:

a. die Übernahme neuer Aufgaben, die nicht durch Abschnitt C Nr. 1 dieses Ver¬
trages abgedeckt sind;

b. Aufnahme und Gewährung  on Krediten und Darlehen, Eingehen von Wech¬
selverbindlichkeiten, Übernahme von Bürgsc aften und Garantieverpflic tun¬
gen sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten wirtschaftlich gleich¬
kommen, soweit sie jeweils im Einzelfail einen Nettobetrag in Höhe von 25.000
Euro übersteigen;
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c. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, soweit der jährliche Miet- bzw. Pacht¬
zins einen Nettobetrag in Höhe von 50.000 Euro über teigt;

d. Prozessführung als klagende oder als beklagte Partei, wenn das Klagerisiko ei¬
nen Nettobetrag in Höhe von 25.000 Euro voraussichtlich übersteigen wird;

e. Eingehen und Kündigung  on Beteiligungen;

f. Erwerb und Veräußerung un  Belastungen von Grun stücken und grun ¬
stücksgleichen Rechten;

g. investlve Anschaffungen, die einen Nettobetrag in Höhe  on 100.000 Euro im
Einzelfall übersteigen;

h. die Bestellung oder Abberufung von Prokuristen so ie die Festlegung und Än¬
derung ihrer Anstellungsbedingungen,

5. Über die  erhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen sind Nie¬
derschriften anzufertigen, vom Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung oder -
falls ein solcher nic t gew hlt ist - von den an der Gesellschafter ersammlung teilneh¬
menden Gesellschaftervertretern zu unte zeichnen sind und von der Geschäftsführung
aufbewahrt werden.

6. Beschlüsse,  ie den Zweck der Gesellschaft, die Zusammensetzung oder die Zustän¬
digkeit ihrer Organe o er die Besti mungen über die Zuordnung zur E angelischen
Kirche verändern sowie Beschlüsse über die Ausgründung von o er die Beteiligung an
anderen Unternehmen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zusti mung des Landeskir¬
c enamtes der Evangelischen Kirche im Rheinland.

J
Jahresabschluss

1, Die Geschäftsführung hat gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den Jahres¬
abschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) der Gesellschaft aufzustel¬
len.

2. Der Jahresabschluss ist nach  en Vorschriften des Dritten Buches des Han elsge¬
setzbuches von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu
prüfen.

?
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K
Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ungültig sein, so bleibt der
Vertrag gleichwohl gültig.
In einem solchen Falle ist die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch
Beschluss des Gesellschafters so umzudeuten, dass der mit der ungültigen Bestim¬
mung beabsic tigte materielle Zweck erreicht wird.
Dasselbe soll gelten, wenn bei der Durc führung des Gesellschaftsvertrages eine er¬
gänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

2. Bekanntmachungen der Gesellschaf  erfolgen nur im Bundesanzeiger(

3. Die mit der Gründung verbundenen Kosten und Steuern trägt die Gesellschaft bis zu
einer Höhe  on € 2.500,00.
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